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Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11
der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsfläche Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche

öffentliche Parkfläche

Rad- und Fußweg

Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

(§ 5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität (hier: Trafostation)

Grünflächen
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Private Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

Spielplatz

pGr

pGr

öffentliche Parkfläche
Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses
(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)

Hochwasserrückhaltebecken (naturnahe Mulde)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6  BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Gemeinschaftsanlage: Carport

R

Anpflanzen von Bäumen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6  BauGB)

CP

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten
sind Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden
Schutzflächen (§ 9 Abs.1 Nr.10, Nr.24 und Abs.6 BauGB)

Grenze der räumlichen Geltungsbereiche § 13a BauGB (grau),

 § 13b BauGB (schwarz) (§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B.
von Baugebieten,oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes (§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Nutzungsart

Grundflächenzahl
(GRZ) Geschosszahl

maximale
Gebäudehöhe

o = offene Bauweise
a = abweichende Bauweise
   = Hausgruppen
   = Einzel- u.
      Doppelhäuser

H

ED

Geh-, Fahr- und LeitungsrechteGR/FR/LR

FD = Flachdach
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